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Ostergedanken
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
Ostern erzählt davon, dass Dunkelheit nicht das letzte Wort hat. Dass selbst nach den schlimmsten Momenten wieder Licht entste-
hen kann. Es geht dabei weniger um ein plötzliches Wunder, sondern um eine Bewegung: vom Stillstand zurück ins Leben. Vom 
Zweifel hin zu neuer Zuversicht. Ostern bedeutet in diesem Sinne, den Blick wieder zu heben, auch wenn noch nicht alles gut ist. 
Vielleicht liegt genau darin die moderne Kraft des Osterfestes.

Schauen wir mit Zuversicht auf das, was kommt, obwohl die derzeitige weltpolitische Lage düster anmutet!
Heben wir unseren Blick auf die positiven Dinge – auch, wenn nicht alles perfekt ist!
Gehen wir mit Mut und Hoff nung die nächste, sicher nicht immer einfache Zeit an!

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen ein gesegnetes Osterfest und ein paar erholsame Tage.

Ihr
Benedikt Buggle
Bürgermeister
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BÜRGERMEISTERAMT 
MAHLSTETTEN
Marienplatz 1 • 
78601 Mahlstetten
Tel. 07429/940208-0 • Fax 07429/940208-20 
E-Mail: info@mahlstetten.de 

Ö� nungszeiten:
Montag 08:00 - 11:30 Uhr
Dienstag 08:00 - 11:30 Uhr und 14:00 - 16:30 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 09:00 - 11:30 Uhr und 14:00 - 18:30 Uhr
Freitag 08:00 - 11:30 Uhr

NOTRUFE
Allgemeiner Notfalldienst:    116 117
Allgemeine Bereitschaftspraxis Tuttlingen, Zeppe-
linstr. 21, 78532 Tuttlingen
Montag, Dienstag, Donnerstag 19:00 – 21:00 Uhr 
Mittwoch, Freitag  18:00 – 21:00 Uhr 
Sams-, Sonntag und Feiertag 10:00 – 18:00 Uhr

Zu diesen Zeiten können Patienten ohne Voranmel-
dung in die Bereitschaftspraxis kommen, dort ist 
ständig ein Arzt anwesend. https://www.kvbawue.
de/patienten/praxissuche/notfallpraxis-� nden

Zentraler Kinderärztlicher Notfalldienst  116 117
Schwarzwald-Baar-Klinikum, Klinikstraße 11
78052 Villingen-Schwenningen
Mo.- Do.: 19:00 – 21:00 Uhr; Fr. 18:00 – 21:00 Uhr; 
Sa., So., Feiertag 9:00 – 21:00 Uhr

Zentrale Hals-Nasen-Ohren-Bereitschaftspraxis 
116 117

HNO-Ärztlicher Bereitschaftsdienst Villingen-Schwennin-
gen, Schwarzwald-Baar Klinikum Villingen-Schwennin-
gen, Klinikstr. 11, 78052 Villingen-Schwenningen
Samstag, Sonntag, Feiertag von 10:00 Uhr – 20:00 Uhr 
(ohne Voranmeldung)

Zahnärztliche Notrufnummer 0761 120 120 00 
an Wochenenden und Feiertagen 

Rufnummer für den Ärztlichen Bereitschaftsdienst 
(allgemein,- kinder-, augen- und HNO-ärztlicher Be-
reitschaftsdienst): 116 117 (Anruf ist kostenlos). Ärztliche 
Hilfe erhalten Sie unter der kostenfreien Rufnummer 116 117 
oder online über das „Patienten-Navi“ unter www.116117.de

Orthopädisch-chirurgische Praxis  07424 6341
(des MZV Klinkum Landkreis Tuttlingen GmbH), 
Robert Kochstr. 31, 78549 Spaichingen, 
Arbeits-, Schulunfall-, Notfallbehandlungen: Montag bis 
Freitag 8:00 – 18:00 Uhr und Sprechstundentätigkeit 

Bei akuten Erkrankungen, wenn der Hausarzt 
nicht erreichbar ist.  116 117
Von Montag bis Freitag, 9:00 Uhr – 19:00 Uhr, 
docdirekt.de

Bereitschaftspraxis
Wie jedes Jahr sind an den 2 Brückentagen und auch 4. 
Oktober die Praxen Fridingen, Mühlheim und Kolbingen 
geschlossen. Geöff net hat die Bereitschaftspraxis am 
Klinikum in Tuttlingen von 18-21 Uhr, 19-21 Uhr oder 
10-18 Uhr (siehe Wochentage oben) ohne Termin oder 
Fahrdienst unter 116117.

BEI NOTFÄLLEN ALARMIEREN SIE 
BITTE DEN 

Rettungsdienst 110 
Feuerwehr 112 

WICHTIGE RUFNUMMERN 
Hospizgruppe Heuberg   0171 1413876   
Fachstelle Sucht des Bwlv  07461 966 480 
Frauenhaus Tuttlingen 07461 2060
EnBW Regional AG 
kostenlose Störungsnummer:   0800 3629-477

Bereitschaftsdienst der Polizei:
Polizeirevier Spaichingen   07424 93180
Hauptstraße 79  Fax 07424 931810

WICHTIGE RUFNUMMERN DER 
GEMEINDE 

Freiwillige Feuerwehr Mahlstetten 9169730
Michael Seuling, Oberer Bohl 32
DRK-Zentrale Tuttlingen 07461 19222
Tuttlingen-Möhringen, Eckenerstraße 1 
MiKaDo Geschäftsstelle, Mahlstetten 07429/940 208-18
Rathaus, Marienplatz 1       
(die Telefonnummer gilt auch außerhalb der Bürozeiten)
Bürozeiten: Freitag von 9:00 Uhr bis 11:00 Uhr, 
Email: mikado.mahlstetten@gmx.de 
Kath. Pfarramt Mahlstetten, Kirchstraße 13 2302 
Forstrevier Mahlstetten, Revierleiter Rolf Mauthe
Mobil:  0162 290 3870
Tel. / Fax  07424/504062  |  07424/504061 
E-Mail:r.mauthe@landkreis-tuttlingen.de 
Sozialstation Spaichingen-Heuberg, e.V.  Tel. 07424/4858 
Mehrzweckhalle 632

IMPRESSUM
Herausgeber:
Bürgermeisteramt 78601 Mahlstetten, 
Telefon 0 74 29 / 940208-0. 

Verantwortlich für den redaktionellen Teil:
Bürgermeister Benedikt Buggle oder von ihm Beauftragte

Verantwortlich für Kirchen- und Vereinsmitteilungen: 
Die jeweilige Kirche bzw. der Verfasser des jeweiligen Vereins.

Für den Anzeigenteil/Druck: 
Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG, Messkircher Str. 45, 
78333 Stockach, Tel. 0 77 71 / 93 17- 11, Fax 0 77 71 / 93 17-40, 
E-Mail: anzeigen@primo-stockach.de, 
Homepage: www.primo-stockach.de

REDAKTIONSSCHLUSS: 
Montags um 11:00 Uhr an info@mahlstetten.de
Erscheint einmal wöchentlich in der Regel donnerstags. 
Bezugspreis: 19,50 € jährlich

MARKTSTAND 
in Böttingen, dienstags von 10:00 Uhr bis 13:00 Uhr 

KÄSE- UND SPEZIALITÄTENWAGEN 
in Böttingen, dienstags von 10:00 Uhr 

bis 13:00 Uhr (vierzehntägig) 

BEREITSCHAFTSDIENST DER ÄRZTE UND APOTHEKEN - WICHTIGE RUFNUMMERN

erscheint in Bärenthal, Böttingen, 
Buchheim, Fridingen a.d.D., Irndorf, 

Kolbingen, Königsheim, Mahlstetten, Mühlheim a.d.D. mit 
Stadtteil Stetten, Neuhausen o.E. mit den Ortsteilen Schwandorf 
und Worndorf, Renquishausen und Tuttlingen-Nendingen

Ö� nungszeiten Post� liale 
Dienstag: 09 Uhr bis 11 Uhr
Mittwoch: 17 Uhr bis 18 Uhr
Donnerstag: 15 Uhr bis 17 Uhr
Freitag: 14 Uhr bis 15 Uhr

Sprechzeiten Bürgermeister 
Bürgermeister Buggle ist in der Regel mittwochvormittags 
im Rathaus in Mahlstetten erreichbar. Um vorige Anmeldung 
wird gebeten. Gerne können auch zu anderen Zeitpunkten Ter-
mine vereinbart werden. Bitte melden Sie sich bei Bedarf im 
Rathaus. 

MÜLLABFUHR
Restmüll: Freitag, 17.04.2026 
Biomüll: Samstag, 11.04.2026 
Papier: Donnerstag, 02.04.2026
Werttonne: Donnerstag, 09.04.2026

Grünschnittannahmestelle
Bauhof Mahlstetten
Öff nungszeiten: 
Samstag (1.+3.) von 9:00-10:00 Uhr
     
Ö� nungszeiten Deponien und Wertsto� höfe 2026
Abfallzentrum Talheim mit Wertstoff hof (unveränderte 
Öff nungszeiten):
Montag bis Freitag  8:00 Uhr bis 12:00 Uhr und
   13:00 Uhr bis 17:30 Uhr

Bauschuttdeponie Aldingen mit Wertstoff hof:
Montag bis Freitag  8:00 Uhr bis 12:00 Uhr
   13:00 Uhr bis 17:30 Uhr
Samstag:   9:00 Uhr bis 13:00 Uhr
(Samstags nur Wertstoff hof und Grünguthof geöff net)

Wertstoff hof Tuttlingen:
Montag bis Freitag  12:00 Uhr bis 17:30 Uhr
Samstag   9:00 Uhr bis 12:00 Uhr

Wertstoff hof Mühlheim:
Mittwoch und Freitag  15:00 Uhr bis 19:00 Uhr
Samstag   14:00 Uhr bis 17:00 Uhr

Wertstoff höfe Wehingen:
Dienstag und Donnerstag  15:00 Uhr bis 19:00 Uhr
Samstag   9:00 Uhr bis 12:00 Uhr

TIERÄRZTLICHER NOTFALLDIENST 
03.04.2026-06.04.2026
Praxis Würthner, Tuttlingen , Tel. 07461-15267

BEREITSCHAFTSDIENSTE DER 
APOTHEKEN 
(von 8:30 Uhr bis folgenden Tag 8:30 Uhr)   
03.04.2026-06.04.2026
Praxis Würthner, Tuttlingen , Tel. 07461-15267

Karfreitag, 03.04.2026
Löwen Apotheke, Tuttlingen, Bahnhofstraße 49,
Tel. 07461-2434

Karsamstag, 04.04.2026
Apotheke Neuhausen, Neuhausen, Tuttlinger Straße 2, Tel. 
07467-94940

Ostersonntag, 05.04.2026
Apotheke Mühlheim, Mühlheim, Tuttlinger Straße 4, Tel. 
07463-372

Ostermontag, 06.04.2026
Rats Apotheke, Messkirch, Grabenbachstraße 12, 
Tel. 07575-92120



Mitteilungsblatt der Gemeinde Mahlstetten Donnerstag, 02. April 2026 | 3

AMTLICHE  
BEKANNTMACHUNGEN

Kurzbericht über die öffentliche Sitzung 
des Gemeinderates am 25. März 2026
Beteiligung am Unterhaltungsaufwand der Realschule und 
des Gymnasiums Spaichingen – Abschluss einer öffent-
lich-rechtlichen Vereinbarung
Gemäß § 31 des Schulgesetzes sind Standortgemeinden von weiter-
führenden Schulen und Umlandgemeinden dann zur Zusammen-
arbeit verpflichtet, wenn ein sogenanntes „dringendes öffentliches 
Bedürfnis“ besteht. In einem Urteil des Verwaltungsgerichtshofes 
Baden-Württemberg vom 6. Dezember 2022 wurden die Voraus-
setzungen für das dringende öffentliche Bedürfnis neu festgelegt. 
Dieses Urteil ziehen nun Standortgemeinden als Grundlage für die 
Verpflichtung der Schülerwohngemeinden zur Zusammenarbeit 
heran. Hieraus ergibt sich ein langwieriges mehrstufiges Verfahren.
Die Stadt Spaichingen hat nun im Bürgermeisterausschuss der Ver-
waltungsgemeinschaft eine mögliche Alternative vorgestellt. An-
statt einer einzelfallbezogenen Umlage der Bauausgaben infolge 
von Generalsanierungen oder Neubauten, die die Umlandgemein-
den mit sechsstelligen Summen treffen würden, solle es so gehand-
habt werden, dass den Schülerwohngemeinden jährlich der nicht 
auszahlungswirksame Gebäudeunterhaltungsaufwand (Abschrei-
bungen) abzüglich der zweckgebundenen Zuschüsse (Auflösun-
gen) und des Standortvorteils der Stadt Spaichingen schüleranteilig 
in Rechnung gestellt werde. Im Gegenzug werde auf eine einzelfall-
bedingte Umlegung von Bauausgaben verzichtet. Der dringende 
öffentliche Bedarf ist in Spaichingen ausschließlich bei der Real-
schule und dem Gymnasium gegeben.
Die Umlage der auf die Gebäudebestandteile der Realschule und 
des Gymnasiums entfallenden Abschreibungen bewirke eine jährli-
che Belastung des Ergebnishaushaltes der Gemeinde Mahlstetten in 
Höhe von rund 1.400 Euro, die jedoch nach fünf Jahren neu berech-
net werde. Die für Spaichingen nun angedachte Lösung sei planba-
rer als das Verfahren, das u. a. die Städte Tuttlingen, Trossingen und 
Mühlheim durchgeführt hätten. Für die Gemeinde Mahlstetten sei 
die aus Spaichingen vorgeschlagene Lösung zu begrüßen.
Um dies rechtssicher ausgestalten zu können, hatte die Verwaltungs-
gemeinschaft eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung ausgearbeitet, 
die nun zur Beschlussfassung anstand. Der Spaichinger Gemeinderat 
habe dieser Vereinbarung bereits Ende Februar zugestimmt.
Die Argumente für und gegen diesen Lösungsvorschlag werden aus-
getauscht. Man trete zwar in Vorleistung, ohne zu wissen, wann größe-
re Baumaßnahmen an den Schulen in Spaichingen anstünden. Ande-
rerseits sei der jährliche Beitrag der Höhe nach verkraftbar, auch wenn 
dieser regelmäßig nach fünf Jahren neu berechnet werde. Schlussend-
lich wird der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zugestimmt.

Feuerwehr-Kostenersatz-Satzung – Satzungsänderung
In der Sitzung am 25. Februar 2026 waren die Entschädigungssätze 
für die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr Mahlstetten ange-
passt worden. Im Nachgang dazu waren von der Verwaltungsge-
meinschaft Spaichingen die Kostenersätze, die die Gemeinde bei 
etwaigen Verursachern und auch im Rahmen der Überlandhilfe von 
anderen Gemeinden anfordert, neu kalkuliert worden. Basierend 
auf dieser neuen Kalkulation musste nun auch die Feuerwehr-Kos-
tenersatz-Satzung angepasst werden.
Ohne Diskussion beschließt der Gemeinderat die Satzungsänderung.

Bauanträge
Zu dieser Sitzung waren keine Bauanträge eingereicht worden.

Verschiedenes
Beschränkung Gemeindeverbindungsstraße über den 
Böttenbühl
Bürgermeister Buggle verliest eine Email eines Bürgers, der sich dafür 

stark mache, die Gemeindeverbindungsstraße nach Böttingen über 
den „Böttenbühl“ nur noch für land- und forstwirtschaftliche Fahr-
zeuge freizugeben und für den regulären Verkehr zu sperren. Als Ar-
gumente habe der Bürger unter anderem die Verkehrssicherheit, den 
Erhalt der Wegeinfrastruktur sowie natur- und immissionsschutzrecht-
liche Aspekte aufgeführt. Die Gemeinderäte diskutieren über den Vor-
schlag, sind sich jedoch einig, dass eine Beschränkung auf land- und 
forstwirtschaftliche Fahrzeuge zwar wünschenswert, jedoch nicht rea-
lisierbar sei. Einerseits seien genau diese Fahrzeuge mit ihrer Größe und 
Masse für die Abnutzung der Wege verantwortlich und sorgten dafür, 
dass andere Verkehrsteilnehmer ausweichen müssten. Natürlich müss-
ten diese auch weiterhin dort verkehren dürfen. Andererseits sei eine 
mögliche Beschränkung nicht kontrollierbar.
Die Gemeinde werde daher keine Maßnahmen diesbezüglich ver-
anlassen.

Reparatur einer Vertiefung in der Birkenstraße
Der Vorsitzende gibt bekannt, dass ein Bürger darum gebeten habe, im 
Zuge der Arbeiten am Glasfaserausbau auch eine Vertiefung an einer 
Stelle in der Birkenstraße zu reparieren. Die Stelle liege im unmittelba-
ren Eingangsbereich. Dort sammle sich regelmäßig Wasser. Ein einge-
holtes Angebot belaufe sich jedoch auf über 8.500 Euro, da nicht nur 
die Vertiefung, sondern das Gefälle der Straße instandgesetzt werden 
müsse. Er habe bereits veranlasst, das Angebot nicht anzunehmen. Die 
Gemeinderäte nehmen dies zustimmend zur Kenntnis.

Informationsveranstaltung
Bürgermeister Buggle teilt mit, dass vor wenigen Tagen die dies-
jährige Programmentscheidung des Entwicklungsprogramms 
Ländlicher Raum (ELR) bekanntgegeben worden sei. In diesem Zu-
sammenhang sei der für die Verwaltungsgemeinschaft tätige Sanie-
rungsträger, die Kommunalentwicklung GmbH, auf die Gemeinde 
zugekommen und habe angeboten, im Rahmen einer Veranstal-
tung nochmals über das ELR zu informieren, weil aus Mahlstetten 
erneut kein Antrag gestellt worden sei.
Die Gemeinderäte zeigen sich offen für eine Bürgerinformations-
veranstaltung, sind jedoch eher abgeneigt, die Vertreter der Kom-
munalentwicklung zu beteiligen. Es sei sinnvoller, über die in der 
Bürgerwerkstatt von vor knapp drei Jahren vorgetragenen Ideen zu 
sprechen. Sollte sich daraus ein ELR-Vorhaben ergeben, könne man 
dies immer noch für einen Förderantrag heranziehen.

Brennholz-Verkauf durch die Gemeinde
Forstrevierleiter Mauthe war auf den Bürgermeister zugekommen 
und habe mitgeteilt, dass derzeit Kritik am Verkauf von Brennholz 
durch die Gemeinde an ihn herangetragen werde. Der Gemeinderat 
hatte hierzu entschieden, dass bereits vor der eigentlichen Brenn-
holzversteigerung, die für den 21. April vorgesehen ist, Holz an die 
örtlichen, gewerbsmäßigen Holzverarbeiter verkauft werden solle, 
bevor diese ihr Holz von weit umliegenden Gemeinden hertrans-
portieren müssten.
Das Gremium nimmt die Rückmeldung des Försters zur Kenntnis, 
bestätigt jedoch das beschlossene Vorgehen. Es sei genug Holz vor-
handen, um auch noch bei der Versteigerung jeden Interessenten 
bedienen zu können.

Mögliche Erweiterung des Feuerwehrmagazins
Der Vorsitzende informiert, dass nun der Grundstückserwerb für 
eine mögliche Erweiterung des Feuerwehrmagazins erledigt sei. 
Die Feuerwehr habe daher im Rahmen der zurückliegenden Gene-
ralversammlung darum gebeten, die nächsten Schritte einzuleiten. 
Um in den Genuss einer Förderung zu kommen, müsse man jährlich 
bis Mitte Februar einen entsprechenden Antrag stellen. Um dies für 
die nächste Förderperiode hinzubekommen, müssten in den nächs-
ten Wochen die bereits angefragten Planungsbüros nochmals um 
die etwaige Überarbeitung der Konzeptionen gebeten und detail-
lierte Gespräche geführt werden. Anschließend müsse man sich auf 
ein Büro – natürlich gemeinsam mit der Feuerwehr – einigen und 
das weitere Vorgehen besprechen.
Die Gemeinderäte unterstützen die Vorgehensweise.
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Frageviertelstunde für die Einwohnerschaft
Es waren keine Einwohner anwesend, die eine Frage ans Gremium 
richten wollten.

Aus der nichtöffentlichen Sitzung:
In der nichtöffentlichen Sitzung wurden Grundstücks- und Perso-
nalangelegenheiten beraten.

Satzung zur Änderung der 
Satzung zur Regelung des Kostenersatzes für 

Leistungen der 
Freiwilligen Feuerwehr der  

Gemeinde Mahlstetten

(Feuerwehr-Kostenersatz-Satzung – FwKS)
vom 19.02.2025

Aufgrund von § 4 Gemeindeordnung für Baden-Württemberg 
(GemO) in der Fassung vom 24.07.2000 zuletzt geändert durch Ar-
tikel 4 des Gesetzes vom 27.06.2023 in Verbindung mit § 34 Absatz 
4 des Feuerwehrgesetzes (FwG) in der Fassung vom 02.10.2010 zu-
letzt geändert durch Artikel 12 des Gesetzes vom 21.05.2019 hat der 
Gemeinderat der Gemeinde Mahlstetten am 25.03.2026 folgende 
Satzung zur Änderung der Satzung über den Kostenersatz für die 
Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr vom 19.02.2025 beschlossen:

§ 1
§ 5 Abs. 1 Höhe des Kostenersatzes
1. Der Kostenersatz wird in Stundensätzen für Einsatzkräfte und 

Feuerwehrfahrzeuge nach Maßgabe des § 34 Absätze 4 bis 8 
FwG i. V. m. der Verordnung des Innenministeriumsüber den 
Kostenersatz für Einsätze der Feuerwehr vom 18.03.2016 zuletzt 
geändert am 11.03.2024 erhoben. Die Höhe der Kostenersätze 
ergibt sich aus dem in der Anlage zu dieser Satzung beigefügten 
Verzeichnis.

§ 2
Diese Satzung tritt zum 01.04.2026 in Kraft.
Hinweis nach § 4 Abs. 4 GemO
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund 
der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 
Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich oder elektro-
nisch innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung dieser Satzung 
gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden sind. Der Sach-
verhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies 
gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, 
die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt 
worden sind.
Abweichend hiervon kann die Verletzung der Verfahrens- oder 
Formvorschriften auch nach Ablauf der Jahresfrist von jedermann 
geltend gemacht werden, wenn der Bürgermeister dem Satzungs-
beschluss nach § 43 GemO wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen 
hat oder wenn vor Ablauf der Jahresfrist die Rechtsaufsichtsbehör-
de den Satzungsbeschluss beanstandet hat oder ein anderer die 
Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften innerhalb der 
Jahresfrist geltend gemacht hat.

Mahlstetten, 25.03.2026

Buggle (Bürgermeister)

Anlage zu § 5 Absatz 1 der Feuerwehr-Kostenersatz-Satzung
Kostenersatzverzeichnis
1. Personalkosten

a. Feuerwehrangehörige (pro Person, je Stunde) 21,42 Euro
b. Brandsicherheitswache (pro Person, je Stunde)  

Der Stundensatz entspricht dem jeweils gültigen Mindest-
lohn gem. der nach §1 II, 2 MiLoG von der Bundesregierung 
erlassenen Rechtsordnung

c. Überlandhilfe (pro Person, je Stunde) 18,00 Euro

2. Fahrzeuge
a. Genormte Fahrzeuge  

Für die genormten Fahrzeuge gelten die Pauschalsätze der 
Verordnung des Innenministeriums über den Kostenersatz 
für Einsätze der Feuerwehr (VOKeFw) vom 18.03.2016 zuletzt 
geändert durch die Verordnung vom 11.03.2024 (GBl. 21)
1. Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug HLF 10 198,00 Euro

b. Nicht genormte Fahrzeuge
1. -Löschfahrzeuggruppe L 8 49,00 Euro

3. Sonstiges
Verbrauchsmaterialien und sonstige benötigte Materialien werden 
zusätzlich zu den entstandenen Kostenersätzen gemäß § 34 Absatz 
4 Satz 3 FwG festgesetzt. Hierbei werden die tatsächlichen Kosten 
angesetzt. Es wird auf § 5 Absatz 6 der Satzung verwiesen.

MITTEILUNGEN AUS 
DEM RATHAUS

Wir gratulieren allen Jubilaren, die im Monat 
April geboren sind, zum Ehrentag und  
wünschen für den weiteren Lebensweg von 
Herzen alles Gute, stets beste Gesundheit 
und Gottes Segen. 

Rathaus geschlossen
Am Gründonnerstag, 02.04.2026 ist das Rathaus nachmittags 
geschlossen.

Wir bitten um Beachtung und danken für Ihr Verstänanis.

Ihre Gemeindeverwaltung

Breitbandausbau in Mahlstetten schreitet 
voran
Die NetCom BW, die eigenwirtschaftlich den Breitbandausbau in 
Mahlstetten durchführt, teilt zum derzeitigen Sachstand folgendes mit:
„Die Arbeiten zum Glasfaserausbau in Mahlstetten stehen kurz vor 
dem Abschluss: Die Tiefbaumaßnahmen sind inzwischen beendet, 
einzig einige kleinere Mängel werden aktuell noch behoben. Paral-
lel dazu finden die letzten Einblasarbeiten in der Riegertsbühlstra-
ße, der Birkenstraße, der Lindenstraße sowie der Rosenstraße statt. 
Damit befindet sich das Projekt weiterhin im vorgesehenen Zeitplan 
und schreitet zügig in Richtung Fertigstellung voran.
Im nächsten Schritt erfolgt die abschließende Dokumentation des 
neu errichteten Glasfasernetzes. Anschließend übernimmt die Net-
Com BW die Installation der Aktivtechnik sowie Aktivierung der 
Kundenanschlüsse. Anwohner vor Ort können sich damit schon 
bald auf Highspeed-Internet mit Geschwindigkeiten von bis zu 
1.000 Mbit/s freuen.
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Die NetCom BW bedankt sich bei allen Anwohnern für das entge-
gengebrachte Verständnis und die Geduld während der Bauphase. 
Die mit den Arbeiten verbundenen Einschränkungen waren für die 
erfolgreiche Umsetzung des Ausbauprojekts unerlässlich.“

Zum parallel durchgeführten Ausbau des Stromnetzes haben wir 
folgende Information erhalten:
„Die Inbetriebnahme des Stromnetzes erfolgt nun schrittweise. Die 
Anwohner werden jeweils schriftlich informiert, sobald der hausin-
terne Umschluss auf den neuen Hausanschlusskasten möglich ist.“

Ihre Gemeindeverwaltung

MITTEILUNGEN  AUS DEM
LANDKREIS UND LANDRATSAMT

Kfz-Zulassungsstelle am Karsamstag  
geschlossen
Die Kfz-Zulassungsstelle des Landratsamtes Tuttlingen bleibt am 
Karsamstag, 4. April 2026, geschlossen. Ab Dienstag, 7. April 2026, ist 
sie wieder regulär geöffnet. Es wird um Beachtung gebeten, dass für 
den Besuch der Kfz Zulassungsstelle eine Online-Terminbuchung 
erforderlich ist.

Wertstoffhöfe am Karsamstag geschlossen - 
Grünschnittannahme weiterhin möglich
Wie bereits im Abfallkalender veröffentlicht, bleiben die Wertstoffhö-
fe im Landkreis Tuttlingen am Karsamstag, 4. April, geschlossen. Die 
Abfallwirtschaft bittet alle Bürgerinnen und Bürger um Beachtung 
und darum, geplante Anlieferungen entsprechend einzuplanen. Wer 
über die Osterfeiertage im Garten aktiv ist, kann Grünschnitt den-
noch wie gewohnt an den geöffneten Annahmestellen abgeben. Zur 
Verfügung stehen am Karsamstag die Grünguthöfe in Königsheim, 
Spaichingen und Trossingen. Damit bestehen auch an diesem Tag 
weiterhin Möglichkeiten, pflanzliche Abfälle aus dem privaten Gar-
tenbereich ordnungsgemäß zu entsorgen. In diesem Zusammen-
hang ist zu beachten, dass die Annahme von Grünschnitt nur für 
Selbstanlieferungen aus privaten Haushalten gebührenfrei ist. Die 
Abfallwirtschaft bedankt sich für das Verständnis und wünscht allen 
Bürgerinnen und Bürgern schöne Osterfeiertage.

Gemeinsam unterwegs – mit Rücksicht und 
Respekt
Gemeinsam unterwegs – mit Rücksicht und Respekt
Der Bus oder Zug ist für kurze Zeit ein gemeinsamer Raum für uns 
alle. Mit etwas Rücksicht sorgen wir zusammen dafür, dass jede 
Fahrt sicher, angenehm und entspannt verläuft.

Sicherheit geht vor
Bitte halten Sie sich während der Fahrt gut fest – ob im Stehen oder 
Sitzen. Betreten und verlassen Sie den Bus nur an Haltestellen und 
steigen Sie zügig ein und aus. So bleibt der Ablauf reibungslos und 
sicher für alle.

Rücksicht macht die Fahrt angenehmer
Ein freundlicher Umgang, angemessene Lautstärke und ein saube-
rer Sitzplatz machen den Unterschied. Die meisten unserer Fahrgäs-
te achten bereits darauf – danke, dass auch Sie dazu beitragen! So 
bleibt der Bus ein Ort, an dem man sich gerne aufhält.

Den Anweisungen folgen
Unser Fahrpersonal sorgt für Ihre Sicherheit. Bitte leisten Sie ihren 
Anweisungen Folge – sie dienen einem sicheren und geordneten 

Betrieb.
Vielen Dank, dass Sie mit Ihrem Verhalten dazu beitragen, jede Bus-
fahrt für alle ein Stück angenehmer zu machen!

Infos unter: mein-move.de, hey-move.de – und zu den Öffis im 
Landkreis: meine-oeffis.de

Wir wünschen gute Fahrt!

KIRCHLICHE MITTEILUNGEN

Seelsorgeeinheit Oberer Heuberg 

Böttingen, Bubsheim, Egesheim, Königsheim, Mahlstetten, 
Reichenbach 

PFARRBÜRO BÖTTINGEN (für die ganze Seelsorgeeinheit): 
Pfarrgässle 2, Telefon: 2385 |  Fax 910 161 | KathPfarrbuero.Boettingen@drs.de
besetzt durch Roswitha Grimm dienstags von 16:00-18:00 Uhr und mitt-
wochs von 9:00-11:00 Uhr | aufgrund der Coronasituation bitte Kontakt per 
Telefon oder per E-Mail

PFARRBÜRO MAHLSTETTEN:
geöffnet am Donnerstag von 18 bis 19 Uhr  

PASTORALTEAM: 
•	 P. Ankit Chaudhary, Tel. 07424/95835-26, Fax -29, cmfankit@gmail.com 
•	 Gemeindereferentin Sylvia Straub, Tel. 07429/3348, sylvia.straub@drs.de 
•	 Diakon Frater Martins Ugbede Omale, Tel. 07424/95835-20,  

martinsomale9@gmail.com  

 www.kse-oberer-heuberg.de 

Pfarrbüro Böttingen (für die ganze Seelsorgeeinheit): 
Pfarrgässle 2, Tel. 2385, Fax 910 161, 
E-Mail: KathPfarrbuero.Boettingen@drs.de
besetzt durch Roswitha Grimm
dienstags von 15 bis 17 Uhr und mittwochs von 9 bis 11 Uhr

Pfarrbüro Mahlstetten: 
Donnerstag von 18 bis 19 Uhr, Tel. 2302

Pastoralteam: 
P. Ankit Chaudhary, Tel. 07424/95835-26, Fax -29, 
E-Mail: cmfankit@gmail.com
Gemeindereferentin Sylvia Straub, Tel. 07429/3348,
E-Mail: sylvia.straub@drs.de
Vikar Pater Vergen Anthony, Tel. 07424/95835-22,
E-Mail: antonyvergen@gmail.com
 www.kse-oberer-heuberg.de 

Unsere Kirchlichen Mitteilungen in der SE Oberer Heuberg 
für die Kirchengemeinde St. Konrad Mahlstetten

von Donnerstag, 02.04. bis Sonntag, 12.04.2026

Befreit zu neuem Leben

Erlöst und befreit
von Angst

vor der Sinnlosigkeit,
vor der Verlorenheit,

vor dem Tod.

Erlöst und befreit
von Strafe

für unser Versagen,
für unsere Lieblosigkeit,

für unsere Schuld.

Erlöst und befreit
zur Hoffnung

auf Vergebung,
auf Auferstehung,

auf ein neues Leben.

Erlöst und befreit
zur Freude:

Der Tod – für immer besiegt!

(Gisela Baltes, www.impulstexte.de, In: Pfarrbriefservice.de)

Gottesdienstordnung in der SE Oberer Heuberg

Donnerstag, 02.04.2026 – Gründonnerstag
in Ma: Krankenkommunion
in Kö: 18:30 Uhr Abendmahlsfeier, anschließend Ölbergandacht
in Rei: 18:30 Uhr Abendmahlsfeier, anschließend Ölbergandacht
in Ma: 18:30 Uhr Ölbergandacht
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Freitag, 03.04.2026 – Karfreitag
in Ma: 10:00 Uhr Karfreitagsliturgie, mitgestaltet vom Kirchenchor
in Bu: 10:00 Uhr Karfreitagsliturgie
in Bö: 10:00 Uhr Kreuzweg für Kinder/Familien
in Ma: 15:00 Uhr Kreuzwegandacht
in Kö: 15:00 Uhr Karfreitagsliturgie
in Eg: 15:00 Uhr Karfreitagsliturgie
in Bö: 18:00 Uhr Kreuzweg auf den Alten Berg

Samstag, 04.04.2026 – Karsamstag – Tag der Grabesruhe des 
Herrn
- Segnung von Osterwasser und Speisen –

in Kö: 20:00 Uhr Osternacht mit den Osterkerzen aus Mahlstetten und 
Königsheim

in Rei: 18:30 Uhr Osternacht mit den Osterkerzen aus Reichenbach, 
Egesheim und Bubsheim

Sonntag, 05.04.2026 – Ostersonntag
- Segnung von Osterwasser und Speisen -
- Bischof-Moser-Kollekte -
in Bö: 06:30 Uhr Auferstehungsfeier, anschl. Frühstück im Gemeinde-

haus St. Katharinain Bu: 10:00 Uhr Eucharistiefeier
in Ma: 10:00 Uhr Eucharistiefeier, mitgestaltet vom Kirchenchor
in Ma: 11:15 Uhr Taufe von Mira Krein

Montag, 06.04.2026 – Ostermontag
- Segnung von Osterwasser und Speisen –
- Bischof-Moser-Kollekte –
in Eg: 08:30 Uhr Eucharistiefeier
in Bö: 10:00 Uhr Ökumenischer Gottesdienst mit Kommunion, mitge-

staltet vom Kirchenchor
in Kö: 10:00 Uhr Eucharistiefeier

Dienstag, 07.04.2026
in Bö: keine Eucharistiefeier
in Bu: keine Eucharistiefeier

Mittwoch, 08.04.2026
in Ma: 10:00 Uhr Eucharistiefeier (für +Franz u. Theresia Schutz-

bach)
in Eg: 18:30 Uhr Eucharistiefeier

Donnerstag, 09.04.2026
in Kö: 18:30 Uhr Eucharistiefeier

Freitag, 10.04.2026
in Bö: 14:30 Uhr Probe für die Erstkommunion
in Rei: 18:30 Uhr Eucharistiefeier

Samstag, 11.04.2026
Drf. 09:00 Uhr Firmvorbereitung – Versöhnungstag
in Ma: 18:30 Uhr Eucharistiefeier
in Rei: 18:30 Uhr Eucharistiefeier

Sonntag, 12.04.2026 – 2. Sonntag der Osterzeit (Weißer Sonn-
tag)
in Kö: 08:30 Uhr Eucharistiefeier
in Eg: 08:30 Uhr Eucharistiefeier
in Bö: 10:00 Uhr Erstkommunionfeier für die Kinder aus Böttingen und 

Mahlstetten
in Bu: 10:00 Uhr Eucharistiefeier

Beerdigungsdienst
23.03. – 28.03.2026: Pater Vergen Anthony CMF (Dreifaltigkeitsberg, 
Tel. 07424/9583-22)
30.03. – 02.04.2026: Gemeindereferentin Sylvia Straub (Tel. 
07429/3348, privat 07429/916 1281)
07.04. – 11.04.2026: Pater Vergen Anthony CMF (Dreifaltigkeitsberg, 
Tel. 07424/9583-22)

Rosenkranzgebet
...am Dienstag und Mittwoch um 18.30 Uhr

Bücherei
Die Bücherei ist am Ostermontag geschlossen.

Krankenkommunion
...am Gründonnerstag, 02.04.2026

Das Pfarrbüro in Böttingen
...ist am Dienstag, 07.04. und Mittwoch, 08.04.2026 geschlossen.

Einladung zum Vortrag über die Pilgerreise der Seelsorge-
einheit Oberer Heuberg nach Indien
Die Seelsorgeeinheit Oberer Heuberg lädt herzlich zu einem beson-
deren Vortrag über eine eindrucksvolle Pilgerreise nach Indien ein.
Unter der Leitung des Böttinger Pfarrers Pater Ankit Chaudhary 
haben sich 40 Pilgerinnen und Pilger auf eine unvergessliche Reise 
begeben. Im Vortrag berichten wir von bewegenden Eindrücken, 
Begegnungen und Erfahrungen in einem faszinierenden Land vol-
ler Kontraste.
Die Reise führte unter anderem in die indische Hauptstadt Delhi, 
nach Agra mit dem weltberühmten Taj Mahal sowie nach Bishram-
pur, dem Heimatort von Pater Ankit, gelegen in einer der ärmsten 
Regionen Indiens. Weitere Stationen waren Bangalore und Goa. 
Während der Reise waren die Pilger bei den Pilar-Brüdern sowie den 
Claretiner-Patres zu Gast und erhielten so tiefe Einblicke in das kirch-
liche Leben vor Ort.

Termin: Sonntag, 19. April 2026 um 17.30 Uhr
Ort: Gemeindehaus St. Katharina, Böttingen

Im Anschluss an den Vortrag laden wir zu einer kleinen Pause mit 
Getränken und Wurst aus dem Kessel ein.
Anschließend stellen wir verschiedene Projekte vor, die wir in den 
kommenden Jahren gemeinsam in Indien unterstützen möchten.
Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, an diesem Vortrag teil-
zunehmen und die Eindrücke dieser besonderen Pilgerreise mitzu-
erleben.
Wir freuen uns auf Ihr Kommen!
Seelsorgeeinheit Oberer Heuberg

Frühlingslieder singen in Bubsheim
Die Kath. Erwachsenenbildung auf dem Oberen Heuberg lädt am 
Montag, 20. April um 19 Uhr zu einem Offenen Singabend in den 
Katholischen Gemeindesaal nach Bubsheim, Hauptstr. 12, ein. Wie 
schön zeigt sich der Frühling – und das nicht nur in der Natur, son-
dern auch musikalisch. Viele der alten Volkslied-Schätze wie „Ku-
ckuck, Kuckuck“, „Alle Vögel sind schon da“, „Grüß Gott, du schöner 
Maien“ oder „Nun will der Lenz uns grüßen“ erklingen heute viel 
zu selten. Das möchten wir ändern. Wer Freude am Singen hat – 
ganz gleich, ob geübt oder einfach aus Begeisterung – ist herzlich 
zu einem offenen Singabend eingeladen. Gemeinsam lassen wir 
bekannte Frühlingsmelodien wieder aufleben, begleitet mit der Gi-
tarre durch Judith Engst und Maria Münch. Es ist keine Anmeldung 
erforderlich.

Infos aus dem Jugendreferat des BDKJ  
(Region Tuttlingen-Rottweil-Balingen)
Dekanatsministrant*innenzeltlager, 26. - 30. Mai 2026, Schaf-
stall Mahlstetten
Auch in diesem Jahr findet wieder das BDKJ-Pfingstferien-Zeltlager 
am Schafstall in Mahlstetten statt.
Das Zeltlager ist, wie es in den letzten Jahren auch schon der Fall 
war, offen für alle Kinder und Jugendlichen zwischen 9 und 14 Jah-
ren. Unabhängig von Herkunft, Kultur, Religion,... es soll einfach eine 
schöne Lagerwoche für Kinder und Jugendliche werden.
Das Lager findet vom Dienstag, 26. bis Samstag, 30. Mai beim Schaf-
stall in Mahlstetten statt und der Teilnahmebeitrag liegt zwischen 
70 und 95€. Du kannst selbst entscheiden, wie viel du zahlen kannst 
und möchtest. Weitere Infos und Anmeldung über unsere Home-
page: https://tuttlingen-spaichingen.bdkj.info/28-zeltlager-der-mi-
nistrantinnen
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Sommerfreizeit - Pack die Badehose ein, 24. - 30. August 2026, 
CVJM Hüttle Schwenningen
Eingeladen sind alle Kinder und Jugendliche von 9 - 15 Jahren vom 
24. bis 30. August 2026, die Freizeit fi ndet statt im CVJM Hüttle 
Schwenningen. Der Teilnahmebeitrag liegt bei 50€.
Weitere Infos und Anmeldung: https://balingen.bdkj.info/aktio-
nen-projekte/sommerfreizeit

Minifreizeit - Manege frei, 30. August - 06. September 2026, 
Freizeitheim "Alte Säge" Neuweiler-Breitenberg
Bist du zwischen 8 und 15 Jahre alt? Egal ob Mini oder nicht, komm 
mit uns auf die diesjährige Freizeit!
Die Minifreizeit fi ndet vom 30. August - 06. September 2026 im Frei-
zeitheim "Alte Säge" in Neuweiler-Breitenberg statt. Dort werden 
wir viele unvergessliche Momente voller Teamgeist und Zirkusfreu-
de erleben. Also seid ihr startklar?
Der Teilnahmebeitrag ist 180 € (140 € für Geschwisterkinder). Wei-
tere Infos und Anmeldung: https://balingen.bdkj.info/aktionen-pro-
jekte/minifreizeit

Evang. Kirchengemeinde Rietheim 

PFARRAMT RIETHEIM  
Pfarrer Armin Leibold, Rathausplatz 1, 78604 Rietheim-Weilheim, 
Tel. 07424-2548, Fax: 07424-601953, 
Internet: www.gemeinde.rietheim.elk-wue.de 
Mail: pfarramt.rietheim@elkw.de 
  
PFARRBÜRO 
Das Pfarrbüro ist besetzt durch Pfarramtssekretärin Lena Jacobi 
Dienstags und Donnerstags von 14:00 - 16:00 Uhr
Tel. 07424-2548, Mail: Pfarramt.Rietheim@elkw.de 
Internet: www.gemeinde.rietheim.elk-wue.de 
Über unsere Homepage bekommen Sie immer die aktuellen Infor-
mationen. 

Pfarramt Rietheim

Pfarrer Armin Leibold
Rathausplatz 1, 78604 Rietheim-Weilheim,
Tel. 07424-2548, Fax: 07424-601953,
Internet: www.gemeinde.rietheim.elk-wue.de
Mail: pfarramt.rietheim@elkw.de

Pfarrbüro

Das Pfarrbüro ist besetzt durch Pfarramtssekretärin Katharina Anselmi
am Dienstag von 9-11 Uhr und am Freitag von 9-11 Uhr. 
Tel. 07424-2548, Mail: Pfarramt.Rietheim@elkw.de
Internet: www.gemeinde.rietheim.elk-wue.de

Wochenübersicht

Gründonnerstag, 02. April
19 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl in Rietheim (Pfr. Leibold)
Karfreitag, 03. April
9:30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl (Pfr. Leibold)
Ostersonntag, 05. April
6:00 Uhr Gottesdienst mit dem Prädikantenteam in Rietheim
9:30 Uhr Gottesdienst in Rietheim (Pfr. Leibold)
Ostermontag, 06. April
10 Uhr Ökumenischer Gottesdienst in Böttingen (Pater Vergen und 
Pfr. Leibold)
Dienstag, 07. April
10 Uhr Krabbelgruppe im Gemeindesaal
Mittwoch, 08. April
19 Uhr Bibelkreis im Gemeindesaal
Sonntag, 12. April
9:30 Uhr Gottesdienst in Rietheim mit Prädikant Sülzle

Die Bücherei bleibt in den Ferien vom 31.03. – 09.04. geschlossen. 
Erster Ausleihtag ist Dienstag, der 14.04.

Pfarrer Leibold ist vom 07.04. - 12.04. im Urlaub. Seine Vertretung 
übernimmt Pfarrerin Karle, Tel.: 07461-2898

VEREINE UND ORGANISATIONEN 
BERICHTEN

FREIWILLIGE FEUERWEHR

Maschinisten Lehrgang in Spaichingen 
erfolgreich absolviert.
Zwei Mitglieder unserer Wehr haben in einer 
30 stündigen Ausbildung den Lehrgang als Ma-
schinisten in Spaichingen absolviert. Ab sofort 
unterstützen sie die Mahlstetter Wehr bei der 
Bedienung der Fahrzeuge, insbesondere am 
Pumpenbedienstand. Herzlichen Glückwunsch 
zur Erfolgreichen Ausbildung.

Eure Kameraden

MUCKENSPRITZERZUNFT 
MAHLSTETTEN

Generalversammlung Muckenspritzerzunft 
Mahlstetten e.V.
Am Freitag, den 17.04.26 möchten wir alle Mitglieder, Freunde und 
Gönner der Zunft um 20.00 Uhr zur Jahreshauptversammlung der 
Muckenspritzerzunft Mahlstetten e.V. im Sportheim Mahlstetten 
einladen.

Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Totenehrung
3. Bericht der 1. Zunftmeisterin
4. Bericht der Schriftführerin
5. Bericht des Kassiers
6. Bericht der Kassenprüfer
7. Entlastung
8. Wahlen
9. Ehrungen
10. Verschiedenes
Wünsche und Anträge können schriftlich oder telefonisch bis zum 
16.04.26 bei der 1. Zunftmeisterin Jenny Buschle Tel. (07429/9169814) 
abgegeben werden.

Euer Zunftrat

SPORTVEREIN MAHLSTETTEN

Speiseangebot Sportheim
Am Samstag zum Lokalderby gegen den SV Böttingen wird Wurst- 
und Käsesalat angeboten.
Wir freuen uns auf Euren Besuch
SV Mahlstetten e.V.

Vorschau Aktive
- Lokalderby im Kirchbühl -
Samstag, 04.04. 15:30 Uhr in Mahlstetten
SGM Dürbheim/ Mahlstetten - SV Böttingen





Helfende Hände gesucht
Sie brauchen Untersützung? So schnell können Sie Ihre 
Stellenanzeige buchen. Einfach Anzeigenformat sowie Ver-
breitungsgebiet auswählen und Ihr Anzeigenpreis wird direkt online 
berechnet.

EINFACH
ONLINE 

BUCHEN

www.primo-stockach.de

ANZEIGEN
Kalkulator



 Neuhausen, im April 2026

HERZLICHEN DANK
sagen wir allen, die sich in den Stunden des Abschieds 
von unserer lieben Verstorbenen

� �  König
* 07. 03. 1936       † 14.01.2026

mit uns verbunden fühlten und ihre Anteilnahme auf 
vielfältige Weise zum Ausdruck brachten

Unser besonderer Dank gilt:
-  Herrn Pfarrer Schuster für die würdige Gestaltung 

der Trauerfeier
-  Familie Nagel für die Organisation und musikalische 

Begleitung des Trauergottesdienstes
- dem Palliativ Netzwerk Tuttlingen e.V.
- dem gesamten Ärzteteam Neuhausen
- dem Pfl egedienst Harry Ferencak, Fridingen
- dem Bestattungsunternehmen Horn.

Im Namen aller Angehörigen
Thomas und Diana Hahn

Stellenausschreibung
Gemeinde Buchheim • Landkreis Tuttlingen

Die Gemeinde Buchheim (ca. 760 Einwohner) sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt

eine/n Mitarbeiter/in  
für die anfallenden Verwaltungsaufgaben und Bürotätigkeiten

(80 – 100 %, unbefristet),die Stelle ist auch teilbar (2 x 50 %)

Zum Aufgabenbereich gehören insbesondere:
• Standesamt, Rentenversicherung, Soziale Leistungen
• Bürgerbüro mit Pass-, Ausweis- und Einwohnerwesen
• Friedhofsverwaltung
• Wahlen, Statistiken
• Protokollführung im Gemeinderat
• Gemeindemitteilungsblatt, Homepage, Registratur, Schreibarbeiten
• Veranstaltungskalender und Jahresrückblick („Gruß aus der Heimat“)
• Vermietungs- und Verpachtungsangelegenheiten
• Bescheid- und Rechnungserstellung, Kontierung, Zuarbeit im Finanzwesen
• Sachbearbeitungen in Abstimmung mit der Bürgermeisterin

Sie bringen idealerweise mit:
  eine abgeschlossene Ausbildung als Verwaltungsangestellte oder eine  

vergleichbare Vorbildung
  Erfahrungen im Bereich Standesamt und Bürgerbüro oder den Ehrgeiz, sich hier sehr 

schnell einzuarbeiten bzw. fortzubilden
 gute EDV-Kenntnisse (v.a. Microsoft-Office) und eine Affinität bzgl. IT
 großes Engagement, hohe Leistungsbereitschaft, Zuverlässigkeit und Belastbarkeit
 den Wunsch und die Fähigkeit zu eigenverantwortlichem Arbeiten
 freundliche Umgangsformen

Wir bieten:
•  eine abwechslungsreiche Tätigkeit mit verantwortungsvollen Aufgaben im sehr kleinen 

Team und für eine lebhafte Dorfgemeinschaft
•  eine Vergütung entsprechend der konkreten Aufgabenverteilung und der beruflichen 

Qualifikation nach dem Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes (TVöD)
• Fortbildungen entsprechend den beruflichen Herausforderungen

Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte bis spätestens 12.04.2026 
an die Gemeinde Buchheim, Rathausstraße 4, 88637 Buchheim oder per E-Mail an  
ilona.steinmann@gemeindebuchheim.de 
Bei Fragen wenden Sie sich bitte über die genannte E-Mail- Adresse  
oder über Tel. 07777 - 311 an Frau Bürgermeisterin Ilona Steinmann.

Wir freuen uns auf Sie!

Wir bieten Unterstützung im Haushalt
für Menschen jeden Alters mit Pflegegrad

Mitarbeiter*innen direkt vor Ort, Abrechnung mit Pflegekassen  
Tel. 07461 1713457

www.hiltel-heilerziehungspflege.jimdo.com



Wohnung zu vermieten in Fridingen
ca. 100 m², auf 2 Etagen, EBK, Balkon, Garten, PKW-Stellplatz, KM 800 €

Zuschriften unter Chiffre 6446 an Primo Verlag,
Meßkircher Str. 45, 78333 Stockach oder an chiffre@primo-stockach.de

Scheune / Stellplatz zu verkaufen  
Kirchstraße 27, Renquishausen, ca. 100 m², massiv gebaut, großes Tor.  

Ideal als Lager oder Unterstellplatz, gut erreichbar (LKW/PKW/Traktor),
Grundstück ca. 170 m², Erstgebot: 45.000 €

angebote-binanzer@web.de

FLIESENTAGE
Feinsteinzug versch. Farben 30 x 30 x 0,9 cm, nat.    1. Wahl   ab 13,90  €  qm
Feinsteinzug versch. Farben 30 x 60 cm, nat.    1. Wahl   ab 12,90  €  qm
Feinsteinzug versch. Farben 60 x 60 cm, nat.   1. Wahl   ab 19,90 € qm
Terrassenplatten 60 x 60 x 2 cm, ret.   1. Wahl   ab 29,90  € qm
Wandfliesen weiß 30 x 60 cm, ret.    1. Wahl   ab 17,90 € qm
Wandfliesen weiß 30 x 90 cm, ret.   1. Wahl   ab 24,90 € qm

Flad GmbH, Böttingen - Natostraße 3 - Tel. 0 74 29 / 26 06 oder 0171 / 7 63 06 91
Mo.-Fr .16-18.30 - Mi. geschlossen - Sa. 9-12 Gültig solange Vorrat reicht

bei Flad in Böttingen

Ab Karfreitag, 03. April  
wieder täglich  

von 11 Uhr bis 20 Uhr geöffnet.

Martin Zepf
Ziegelhütte 1  •  78567 Fridingen

Tel. 0174 148 84 55

Z i e g e l h ü t t e
SB-Biergarten

am rad- und WanderWeg im donautal

3-Zimmer-Wohnung  
mit Garagenstellplatz und Balkon

und einer Fläche von 77,30 m²
ab 01.05.2026 zu vermieten

Tel. 07467 / 94 90-12
Elvira.Golunko@take-off-park.de



26563


